
KommentarVorschlag Schiedsrichterkommission (1/2)Aktueller Text

Die Schiedsrichter leisten ihren Einsatz 
freiwillig und ehrenamtlich. Ihr 
Engagement ist ein wesentlicher Beitrag 
zur erfolgreichen Durchführung von 
Regatten. Um diese Arbeit nachhaltig zu 
stärken und die Rahmenbedingungen für 
alle Beteiligten klar zu definieren beantragt 
die Schiedsrichterkommission, dass der Art. 
37b), f) der Nationalen Ergänzungen 
angepasst wird. 

Die Schweizer Jurymitglieder erhalten vom 
Veranstalter
• Vergütung der Bahnspesen 1. Klasse vom 

Wohnort zum Regattaort und zurück
• Verpflegung während der Regatta. Die 

Verpflegung am Vorabend der Regatta ist 
eingeschlossen

• Hotelunterkunft (Einzelzimmer). 
Übernachtungen am Vortag der Regatta sind 
eingeschlossen

• Kandidaten gelten als Schweizer 
Jurymitglieder

Ausländische Schiedsrichter erhalten vom 
Veranstalter
•  Die Reise wird mit einer 

Pauschalentschädigung von CHF 100.– 
abgegolten

• Unterkunft und Verpflegung sind identisch zu 
denen der Schweizer Schiedsrichter

Rule 35
Das Schiedsgericht wird durch die 
Schiedsrichterkommission bestimmt. Diese 
meldet den Regattaveranstaltern den 
Präsidenten oder die Präsidentin des 
Schiedsgerichtes (Jury) und die 
verfügbaren Schiedsrichter und 
Schiedsrichterinnen. 

Die Jurymitglieder erhalten vom 
Veranstalter: 

• Vergütung der Bahnspesen 1. Klasse 
Wohnort – Regattaort – Wohnort 

• Unterkunft und Verpflegung während 
der Regatta 
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[…]

Die Schweizer Jurymitglieder erhalten von 
SWISS ROWING
• Megaphone werden zur Verfügung 

gestellt
• Polo-Shirts, Caps und Softshelljacken 

werden in regelmässigen, sinnvollen 
Abständen abgegeben
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